
Dringliche Interpellation  
 
Wie weiter nach dem Bundesgerichtsentscheid zum Kathi? 
 
Das Bundesgericht hat am 17. Januar 2025 entschieden, dass der aktuelle 
Schulbetrieb des Kathi nicht verfassungskonform sei. Insbesondere die Frage der 
religiösen Neutralität und die gegenwärtig ausschliessliche Beschulung von Mädchen 
verstossen gemäss Bundesgericht gegen das Gleichbehandlungsgebot. Grundlage für 
den Betrieb des Kathi ist der Schulvertrag zwischen der Gemeinde Wil und der 
Stiftung Schule St. Katharina, der 2016 angepasst wurde und nun vom Bundesgericht 
als nicht verfassungskonform beanstandet wird.  
 
Der Bundesgerichtsentscheid hat grosse Auswirkungen auf die zukünftige 
Ausgestaltung der Wiler Oberstufenlandschaft. Wir bitten deshalb den Stadtrat um 
die Beantwortung folgender Fragen: 
 

1. Beabsichtigt der Stadtrat, den bestehenden Kathi-Schulvertrag zu kündigen 
und wenn ja, für wann ist die Kündigung geplant? 

 
2. Ist der Stadtrat bereit, Alternativen zur Vertragskündigung zu prüfen und 

wenn ja, welche? 
 

3. Welche Fristen hält der Stadtrat für die aufgrund des Entscheides 
erforderlichen Massnahmen und Anpassungen der Mädchensekundarschule 
Kathi für sinnvoll und realistisch? 
 

4. Wie beurteilt der Stadtrat die möglichen Auswirkungen einer allfälligen 
Kündigung des Vertrages auf die bestehenden Oberstufenschulen und 
namentlich auf das Kathi? 
 

5. Welche finanziellen Konsequenzen hätte eine Kündigung des Vertrags für die 
Stadt Wil? 
 

6. Inwiefern wird das Stadtparlament in die nächsten Schritte im Rahmen der 
Kathi-Frage einbezogen? Und welche konkreten Schritte plant der Stadtrat? 
 

7. Ist der Stadtrat bereit, die schriftliche Entscheid-Begründung des 
Bundesgerichtes nach deren Eingang den Parlaments-Mitgliedern umgehend 
zur Verfügung zu stellen? 
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Überparteiliche Interpellation Benjamin Büsser (SVP) und Reto Gehrig (Die Mitte) –  
Wie weiter nach dem Bundesgerichtsentscheid zum Kathi? 
 
 
 
 

 




